
Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) an Vereine

Kategorien von intern (Zugriffsberechtigte)

Empfängern, gegenüber Abteilung/Funktion

denen die personen- 1. Vorsitzender

bezogenen Daten offen gelegt 2. Vorsitzender  

worden sind 1. Geschäftsführer

oder noch werden 1. Schatzmeister

(Art. 30 Abs.1 S.2 lit d) 2. Schatzmeister

 Mitgliederverwalter

 Alle Abteilungsleiter/Übungsleiter und
Funktionsträger lt. Organigramm

 extern Empfängerkategorie

 LSB/Fachverbände 

 Sparkasse Oberhessen

Volksbank Lauterbach-Schlitz

Finanzamt Lauterbach

  

  

Fristen für die Löschung Löschung innerhalb von zwölf Monaten nach 

der verschiedenen Beendigung der Mitgliedschaft

Datenkategorien
(Art. 30 Abs. 1 S. 2 lit f)  

Technische und # Satzung des TV Lauterbach von 1862 e.V.

organisatorische Maßnahmen # Mitgliederverwaltungsprogramm:  

(TOM) gemäß Art. 32 Abs. 1    SPG Vereinsprogramm (Nutzer: 1. und 2. Schatzmeister;  

DSGVO                                            Mitgliederverwalter)

(Art. 30 Abs. 1 S.2 lit.g) # Konkrete technische und organisatorische Maßnahmen:

     Zugangskontrolle durch Passwortvergabe des 

     Geschäftsführers (6stellig mit Buchstaben, Ziffern

    und Sonderzeichen)

    Berechtigungskonzept vorhanden

# Weitergabe der Daten passwortgeschützt auf  

    elektronischem Wege (Mitteilung des Passwortes   

   erfolgt  auf Zweitweg (fmdl.)

 
Werner Stöpler 06.02.2019  

Verantwortlicher Datum Unterschrift


